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Pandemie Covid-19: Massnahmen im Bereich F& I   
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1. Ausgangslage  

Im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie ist der Bedarf für das Bündeln der Kräfte auf nationaler 
Ebene ein Gebot der Stunde. Die vom SBFI getroffenen Massnahmen dienen der nationalen Koordina-
tion und Kanalisierung.  

Auf nationaler Ebene sind gemäss SNF-Expertise (Virologie/Epidemiologie) derzeit drei Aktionsfelder 
vorrangig: 

a. Maximal mögliche und schnelle Erhöhung der für die ganze Schweiz verfügbaren Testkapazitä-
ten (Zweck: Breitenerfassung der Infizierten) 

b. Schnelle Entwicklung eines digital gestützten Verfahrens für das Monitoring und Tracking der Infi-
zierten in der gesamten Schweiz (Zweck: Identifikation von Infektionskonzentrationen/-profilen 
und darauf gestützt von gezielten Schutz- und Isolationsmassnahmen) 

c. Koordination der massgeblichen relevanten Forschungsakteure aus den relevanten Zentren an 
kantonalen Hochschulen und an den ETHZ/EPFL (Zweck: Koordination der Expertise einerseits, 
Koordination der nationalen Forschungsaktivitäten unter Abstimmung mit internationalen Sonder-
massnahmen)   

 

2. Stand der Arbeiten: Forschung  

 

2.1 Errichtung eines nationalen Wissenschaftlichen Beratungsgremiums (Ad hoc «Swiss National 
COVID-19 Task Force») 
- Die durch das SBFI koordinierte Massnahme ist abgeschlossen 
- Alle zuständigen Akteure auf Stufe Bund (WBF/SBFI – EDI /BAG – Krisenstab KSBC) und sei-

tens Forschung (SNF – ETH-Rat – swissuniversities – Akademien) sind involviert.  
- Das entsprechende Mandat wurde an der Sitzung des Krisenstabes KSBC vom Montag dem 

30.04. formalisiert (s. Beilage: «Mandat»). 

 

Hinweise: 

➢ Das Beratungsgremium wird vom Präsidenten des Forschungsrates SNF (Matthias Egger) 
präsidiert 

➢ Es kommuniziert nicht selbständig nach aussen, rapportiert aber einerseits periodisch an die 
zuständigen Bundesstellen (SBFI / BAG / Krisenstab) und kann andererseits von diesen nach 
Bedarf direkt beigezogen werden (Beratung) 

➢ Für den Bund entstehen keine zusätzlichen Kosten (Verzicht auf jegliche Abgeltung von Ko-
ordinationsaufgaben, Sitzungsgelder usw.)  

 

2.2  Kurzfristige Perspektive: Forschungsförderung  
 
- Lancierung eines NFP «Covid 19» 
- Die erforderlichen Abklärungen wurden durchgeführt und die Unterlagen erarbeitet  

 


